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1.   Allgemeines zum Beteiligungsbericht 
 
 

1.1  Ziele des Beteiligungsberichts 
 
Die Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
verpflichtet die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts           
(§ 123a HGO). 
 
Der Beteiligungsbericht hat die Zielsetzung, der Stadtverordnetenversammlung und der 
Öffentlichkeit einen Überblick über das Beteiligungsvermögen der Stadt zu geben. 
 
Der Beteiligungsbericht ist jährlich zu erstellen und in der Stadtverordnetenversammlung 
in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Einwohner der Stadt sind über das Vorliegen des 
Berichts in geeigneter Weise zu informieren und berechtigt, den Beteiligungsbericht ein-
zusehen.  
 
Nach Erörterung und Kenntnisnahme der Stadtverordnetenversammlung erfolgt die öffent-
liche Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsorgan (Offenbach-Post). 
Ebenso kann der Beteiligungsbericht im Internet eingesehen werden. 
 
 

1.2  Inhalte des Beteiligungsberichts 
 
 
1.2.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

 
Die zwingend vorgeschriebenen Inhalte des Beteiligungsberichts sind in § 123a Abs. 2 HGO 
geregelt. Demnach soll der Beteiligungsbericht zumindest Angaben enthalten über 
 

• den Gegenstand des Unternehmens, 

• die Beteiligungsverhältnisse, 

• die Besetzung der Organe, 

• die Beteiligung des Unternehmens, 

• den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 

• die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, 

• die Ertragslage des Unternehmens, 

• die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft,  

• die Kreditaufnahmen,  

• die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten, 

• das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 
(§ 121 Abs. 1 HGO) für das Unternehmen, 

• die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, 
falls die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben wird. 
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Weiterhin muss der Beteiligungsbericht gemäß § 123a Abs. 3 HGO zusätzliche Angaben über 
die folgenden Aufgabenträger enthalten: 
 

• die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 

• die Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

• die Wasser- und Bodenverbändenach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 
1991, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

• die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde errichtet 
worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat,  

• die Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung 
wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird.  

 
 
Alle geforderten Angaben, sofern sie auf die Stadt Mühlheim am Main zutreffen, sind im 
Beteiligungsbericht enthalten.  
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1.2.2 PRÜFUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG 

 
Gemäß § 123a Abs. 2 Satz 4 HGO ist im Beteiligungsbericht das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (§ 121 Abs. 1 HGO) für das be-
richtspflichtige Beteiligungsunternehmen festzustellen. 
 
Der Hessische Landtag hat im Januar 2005 das kommunale Wirtschaftsrecht, u.a. im Be-
reich der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune, wesentlich verändert. 
Mit § 121 Abs. 1 HGO hat der Gesetzgeber das „echte Subsidiaritätsprinzip“ eingeführt und 
es den Kommunen deutlich erschwert, sich mit neuen Aktivitäten wirtschaftlich zu betä-
tigen. Hessen hat hiermit im Ländervergleich die strengsten aller Subsidiaritätsregelungen 
eingeführt.  
 
Nach § 121 Abs. 1 HGO darf eine Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur dann er-
richten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 
 

➢ der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt, 
 

➢ die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und  
 

➢ der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann. 

 
Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden: 
 

➢ die bereits bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunen, soweit die 
Tätigkeit bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 HGO). 
 

➢ Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den 
Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports der 
Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung, bei der 
Wohnraumversorgung, sofern die bauliche Errichtung auf private Dritte beschränkt 
ist, der Energieversorgung bis zum Hausanschluss sowie zur Deckung des Eigenbe-
darfs (§ 121 Abs. 2 HGO). 

 
Im Beteiligungsbericht sind bei den jeweiligen Beteiligungsgesellschaften Aussagen über 
das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 121 Abs. 1 HGO enthalten. 
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1.3 Relevante Beteiligungsunternehmen  
 
Der Beteiligungsbericht muss gemäß § 123a HGO alle Unternehmen in der Rechtsform des 
Privatrechts, an denen die Gemeinde mindestens 20 Prozent der Anteile verfügt, beinhalten. 
 
Bei der Stadt Mühlheim am Main sind dies im Berichtsjahr 2024: 
 
unmittelbare Beteiligungen 
 
 

➢ Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH (100 %) 
 
➢ Mühlheimer Bürgerhaus GmbH (96 %) 

 
➢ Wohnbau Mühlheim am Main GmbH (100 %) 

 
 
mittelbare Beteiligung 

 
 
➢ Immoservice Mühlheim am Main GmbH (Wohnbau Mühlheim am Main GmbH) 

(Anteile im Besitz der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH: 100 %) 
 
 
Gemäß § 123a Abs. 3 HGO muss der Beteiligungsbericht zusätzliche Angaben über die 
folgenden Aufgabenträger enthalten, bei denen die Gemeinde Mitglied ist: 
 
 

➢ Abwasserverband Untere Rodau (AUR) 
 

➢ Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt 
 

➢ Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 

➢ ekom21 - KGRZ Hessen 
 

➢ Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) 
 

➢ Maingau Energie GmbH 
 

➢ Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR 
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1.4 Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 9. November 2006 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
„Der Magistrat wird beauftragt, zukünftige Beteiligungsberichte der Stadt Mühlheim mit 
den Bilanzen und GuV-Rechnungen der einzelnen Gesellschaften der letzten beiden Jahre 
vor der Vorlage des jeweiligen Beteiligungsberichts zu vervollständigen. 
 
Der Beteiligungsbericht wird zusammen mit dem Haushaltsplan vorgelegt.“ 
 
Dieser wurde um einen weiteren Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4. De-
zember 2008 ergänzt: 
 
„Künftig sind in die Beteiligungsberichte auch die Tochtergesellschaften der städtischen 
Unternehmen aufzunehmen.“ 
 
 
Bei den einzelnen Gesellschaften sind die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrech-
nungen als Beratungsgrundlage beigefügt. Die Erläuterungen zu den Bilanzberichten waren 
bzw. sind Gegenstand der Erörterung im Rahmen der Beschlussfassung der entsprechenden 
Haushaltspläne. Auf eine erneute Vervielfältigung der ergänzenden Angaben wurde daher 
verzichtet. 
 
 
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26. Mai 2011 wurde ergänzend folgen-
der Beschluss gefasst: 
 
„Der Magistrat wird aufgefordert, die Beteiligungsberichte inklusive der jeweiligen An-
hänge künftig nach Abschluss und Testierung der Bilanzen vorzulegen.“ 
 
Weiterhin wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. Mai 2011 der 
Wunsch geäußert, zukünftig die Erläuterungen zu den Bilanzberichten ebenfalls als Anlage 
beizufügen.  
 
Gemäß dem aktuellen Beschluss und den Beratungsergebnissen des Haupt- und Finanzaus-
schusses wird zukünftig so verfahren und der Beteiligungsbericht 2024 nach Abschluss und 
Testierung der Bilanzen inkl. der erweiterten Anlagen vorgelegt. 
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Gesellschaften in unmittelbarer Beteiligung 
 
 

2.1 Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH   
 
 
2.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

 
 
 
Anschrift 
 
 
 
 
 
Gegenstand des   
Unternehmens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligungsverhältnis,  
Gesellschafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim am Main 
 
Telefon:  (06108) / 6005 – 0 
Fax:  (06108) / 6005 – 55 
E-Mail: info@stadtwerke-muehlheim.de 
 
Gegenstand des Unternehmens sind 
 
a) die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung und die Lie-

ferung von Strom und Gas, 
b) die Gewinnung, der Bezug, die Verteilung und die Lie-

ferung von Wasser, 
c) der Bau und der Betrieb von Versorgungsanlagen zu 

den unter a) und b) genannten Zwecken, 
d) der Bau und der Betrieb von Schwimmbädern, 
e) der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs.  

 
 
 
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann 
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen 
bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unter-
nehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, er-
richten, pachten oder verpachten sowie Interessenge-
meinschaftsverträge schließen. 
 
 
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlheim am Main 
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Besetzung Organe, 
Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligung des  
Unternehmens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand der Erfüllung des 
Öffentlichen Zwecks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. Geschäftsführung 

• Melanie Bauer seit 01.07.2024 

• Helmut Weigert 
 

2. Aufsichtsrat 

• Bürgermeister Dr. Alexander Krey 
• Erster Stadtrat Robert Ahrnt (ab 18.01.2024) 
• Yannic Bill  
• Rosemarie Palm (bis 31.07.2024) 

• Harald Winter (ab 01.08.2024) 

• Marius Schwabe  

• Dr. Jürgen Ries  

• Joachim Pfister (ab 18.01.2024) 

• Thomas Eitel  

• Caroline Glock (ab 18.01.2024) 

• Eva Jakob (bis 17.01.2024) 

• Frank Schönfeld  
 

3. Gesellschafterversammlung 

• Magistrat 
 
 
Verschmelzung der Energieservice Mühlheim am Main 
GmbH ab 1. Januar 2012 auf die Stadtwerke Mühlheim 
am Main GmbH. 
 
Mit Vertrag vom 21. April 2011 erwarb die Stadtwerke 
Mühlheim am Main GmbH einen Geschäftsanteil in Höhe 
von 10.000 Euro an der Dynega Energiehandel GmbH, 
Frankfurt am Main. 
 
Mit Vertrag vom 17. Juni 2013 erwarb die Stadtwerke 
Mühlheim am Main GmbH einen Geschäftsanteil in Höhe 
von 256.000 Euro an der Mainova Gemeinschaftswind-
park Hohenahr GmbH & Co. KG. 
 
 

• Versorgung der Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet 
mit Strom und Wasser 

• Versorgung der Kernstadt Mühlheim am Main mit 
Erdgas 

• Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (seit        
1. Januar 2000) 

• Bereitstellung von öffentlichen Badeanstalten zur För-
derung des Breitensports und als Erholungseinrich-
tung 
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Grundzüge des  
Geschäftsverlaufs 
 
 
Ertragslage des 
Unternehmens 
 
 
 
Kapitalzuführungen- und 
- entnahmen durch die Stadt 
 
 
 
Auswirkungen auf die Haus-
haltswirtschaft und auf die 
Kreditwirtschaft 
 
 
 
Von der Stadt gewährte 
Sicherheiten 
 
 
Vorliegen von Voraus- 
setzungen des  
§ 121 Abs. 1 HGO 
„Wirtschaftliche Betätigung“ 
 
 
Gesamtbezüge, 
Personalaufwand 
Geschäftsführung 

• Sicherstellung der Verkehrsverbindungen zwischen 
den einzelnen Stadtteilen sowie zu und von den S-
Bahn-Stationen mit öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Rahmen des örtlichen Personennahverkehrs 

 
 
Siehe beigefügter Lagebericht 2024 

 
 
 

Siehe beigefügter Lagebericht 2024 
 
 
 

 
Stammkapital: 3.012.350,00 Euro 
Entnahmen:  keine 

 
 
 
 
Keine 

 
 
 

 
Bürgschaften für Darlehen 
Stand: Ende 2024 = 18.026.436,01 Euro 

 
 
Entfällt, da die Tätigkeit bereits vor dem Stichtag 
01.04.2004 ausgeübt wurde. 
(Gründung der Gesellschaft erfolgte am 15.12.1981) 
 
 
 
Die Bezüge des Geschäftsführers werden nach § 286 Abs. 
4 HGB nicht angegeben.  
 
 
Für den Aufsichtsrat wurden 4.141,56 Euro aufgewendet. 
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2.1.2 Lagebericht 2024 
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3.1 Mühlheimer Bürgerhaus GmbH  
 
 
3.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

 
Anschrift 
 
 
 
 
 
Gegenstand des 
Unternehmens 
 
 
 

Beteiligungsverhältnis, 
Gesellschafter 
 
Besetzung Organe, 
Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beteiligung des  
Unternehmens 
 
 
 
Stand der Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks 
 
 
 
 

Dietesheimer Straße 90, 63165 Mühlheim am Main 
 
Telefon:  (06108) / 9111 – 50 
Fax:  (06108) / 9111 – 55 
E-Mail: kontakt@buergerhaus-muehlheim.de 
 
Verwaltung und der Betrieb der Willy-Brandt-Halle 
(Bürgerhaus) in Mühlheim am Main 
Die Gesellschaft kann weitere Betriebe und Grundstücke in Verwaltung und 
Betrieb nehmen. 
 
➢ Stadt Mühlheim am Main (96 v.H.) 
➢ Kegelverein Mühlheim am Main e.V. (4 v.H.) 
 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. Geschäftsführung 

• Michael Schneider  
 

2. Aufsichtsrat 

• Bürgermeister Dr. Alexander Krey 

• Petra Schneider  

• Candaş Filiz  

• Michael Ruhr  

• Peter Helmle  

• Melvin Macaluso  

• Michael Bill  
 

3. Gesellschafterversammlung 

• Magistrat 

• Kegelverein Mühlheim am Main e.V. 
 
 

 
Entfällt 
 
 
 
 
Bereitstellung einer Versammlungs- und Veranstaltungs-
stätte für Mühlheimer Vereine, Organisationen, Ver-
bände, soziale Einrichtungen und Private 
Betrieb einer Kegelbahn 
 
 



             Beteiligungsbericht 2024 

 

Seite 42 von 91 

Grundzüge des  
Geschäftsverlaufs 
                                  
 
Ertragslage des  
Unternehmens 
 
 
 
Kapitalzuführungen- und       
-entnahmen durch die Stadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf die Haus-
haltswirtschaft und auf die 
Kreditwirtschaft 
 
 
Von der Stadt gewährte 
Sicherheiten 
 
 
Vorliegen von Voraus-
setzungen des  
§ 121 Abs. 1 HGO 
„Wirtschaftliche Betätigung“ 
 
 
Gesamtbezüge, 
Personalaufwand 
Geschäftsführung 
 
 
 

 
 
Die Gesellschaft hat von der Erleichterung für kleine Kapi-
talgesellschaften nach § 264 I Satz 3 HGB Gebrauch ge-
macht und keinen Lagebericht erstellt. 
 
 
 
 
Stammkapital: 26.000,00 Euro 
 
Das Stammkapital besteht aus folgenden Geschäftsantei-
len: 
 
a) Stadt Mühlheim am Main  24.950,00 Euro 
b) Kegelverein Mühlheim am Main e.V.     1.050,00 Euro 
 
 
Entnahmen: keine 
 
 
 
Jährlicher Betriebszuschuss der Stadt Mühlheim am Main 
in Höhe des Verlustes 2024 = 575.900 Euro 
 
 
 
Verlustübernahme 
 
 
 
Entfällt, da die Tätigkeit bereits vor dem Stichtag 
01.04.2004 ausgeübt wurde. 
(Gründung der Gesellschaft erfolgte am 25.07.1973) 
 
 
 
 
Für den Aufsichtsrat wurden 1.942,94 € aufgewendet. 

 
 
  

} 
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4.1 Wohnbau Mühlheim am Main GmbH  
 
 
4.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

 
 
Anschrift 
 
 
 
 
 
Gegenstand des 
Unternehmens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligungsverhältnis,  
Gesellschafter  
 
Besetzung Organe,  
Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dietesheimer Straße 68, 63165 Mühlheim am Main 
 
Telefon:  (06108) / 9106 – 30 
Fax:   (06108) / 1325 
E-Mail: info@wohnbau-muehlheim.de 
 
Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungs-
schichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. 
 
Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen errichten, erwerben, betreuen, vermitteln, 
bewirtschaften und verwalten. Sie kann außerdem alle im 
Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der 
Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, 
Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie 
Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschafts-
anlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbe-
bauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrich-
tungen und Dienstleistungen. 
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu 
errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an 
solchen zu beteiligen. 
 
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, 
sofern diese dem Gesellschaftszweck, mittelbar oder un-
mittelbar, dienlich sind.  
 
 
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlheim am 
Main 
 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. Geschäftsführung 

• Jutta Tobben  

• Helmut Weigert   
 
2. Aufsichtsrat 

• Bürgermeister Dr. Alexander Krey  

• Erster Stadtrat Robert Ahrnt 

• Marius Schwabe 

• Richard Rocker 
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Beteiligung des  
Unternehmens 
 
Stand der Erfüllung des  
öffentlichen Zwecks 
 
Grundzüge des  
Geschäftsverlauf 
 
Ertragslage des  
Unternehmens 
 
Kapitalzuführungen- und 
- entnahmen durch die Stadt 
 
 
Auswirkungen auf die  
Haushaltswirtschaft und auf  
die Kreditwirtschaft 
 
 
Von der Stadt gewährte 
Sicherheiten 
 
 
Vorliegen von Voraus-
setzungen des § 121 Abs. 1 
HGO 
„Wirtschaftliche Betätigung“ 
 
 
 
Gesamtbezüge, 
Personalaufwand 
Geschäftsführung 

• Martina Chatzis  

• Ewald Renner  

• Dr. Bernd Falk  

• Harald Winter  

• Alfons Ott  
 

3. Gesellschafterversammlung 

• Magistrat 
 
 

Immoservice Mühlheim am Main GmbH (100 v.H.) 
 
 
Besitz, Verwaltung und Entwicklung von Wohnraum im 
Stadtgebiet von Mühlheim am Main  
 
Siehe beigefügter Lagebericht 2024 
 
 
Siehe beigefügter Lagebericht 2024 
 
 
Stammkapital:  1.054.500,00 Euro 
Entnahmen:  keine 
 
 
 
./. 
 
 
 
Bürgschaften für ein Darlehen 
- vollständig getilgt - 
 
 
Entfällt, da die Tätigkeit bereits vor dem Stichtag 
01.04.2004 ausgeübt wurde. 
(Gründung der Gesellschaft 18.10.1960) 
Im Rahmen der Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO lagen kei-
ne Anhaltspunkte vor, dass die Tätigkeiten privaten Drit-
ten übertragen werden können.  
 
Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge hat die Gesell-
schaft die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 Handelsge-
setzbuch (HGB) in Anspruch genommen. 
 
Für den Aufsichtsrat wurden 2.587,65 Euro aufgewendet. 
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4.1.2 Lagebericht 2024 
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Gesellschaft in mittelbarer Beteiligung 
 
5.1 Immoservice Mühlheim am Main GmbH  

 
5.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

 
 
Anschrift 
 
 
 
 
 
Gegenstand des 
Unternehmens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besetzung Organe,  
Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dietesheimer Straße 68, 63165 Mühlheim am Main 
 
Telefon:  (06108) / 9106 – 30 
Fax:   (06108) / 1325 
 
 
Durchführung von Hausmeister- und Reinigungsdiens-
ten, die Pflege von Grünflächen sowie die Übernahme 
von Dienstleistungen jeder Art. 
 
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die der Förderung des Gesellschaftszweckes 
dienen. 
 
Soweit die Gesellschaft Dritte mit der Durchführung von 
Dienstleistungen nach vorstehendem Absatz (1) beauf-
tragen will, sind bevorzugt die Unternehmen der Mitge-
sellschafter zu beauftragen. Diesen steht das Recht zu, in 
Verträge mit Dritten nach Maßgabe der § 504 ff BGB ein-
zutreten.  
 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. Geschäftsführung 

• Jutta Tobben 

• Helmut Weigert   
 
2. Aufsichtsrat 

• Bürgermeister Dr. Alexander Krey  

• Erster Stadtrat Robert Ahrnt 

• Marius Schwabe 

• Richard Rocker 

• Martina Chatzis 

• Ewald Renner   

• Harald Winter  

• Alfons Ott 

• Dr. Bernd Falk 
 

3. Gesellschafterversammlung 

• Wohnbau Mühlheim am Main GmbH 
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Verbundene Unternehmen 
gemäß § 271 Abs. 2 HGB 
 
 
Grundzüge des  
Geschäftsverlauf 
 
 
Ertragslage des  
Unternehmens 
 
 
Kapitalzuführungen- und 
- entnahmen durch die  
Wohnbau Mühlheim am  
Main GmbH  
 
 
Gesamtbezüge, 
Personalaufwand 
Geschäftsführung 

 
 
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH 
 
 
 
Siehe beigefügter Lagebericht 2024 
 
 
 
Siehe beigefügter Lagebericht 2024 
 
 
 
Stammkapital:  25.000,00 Euro 
Entnahmen:  keine  
 
 
 
 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben im Geschäfts-
jahr keine Vergütung erhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Beteiligungsbericht 2024 

 

Seite 73 von 91 

 
5.1.2 Lagebericht 2024 
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Mitgliedschaften 
 
6.1  Abwasserverband Untere Rodau  

 
Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den 
Zweckverbänden, in denen grundsätzlich nur Gebietskörperschaften Mitglieder sein kön-
nen, kommen bei Wasser- und Bodenverbänden auch natürliche und andere juristische 
Personen in Betracht. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenver-
bände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung ge-
gründet werden können. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I, Seite 405). 
 
Der Abwasserverband Untere Rodau wird von den Verbandsmitgliedern Mühlheim am 
Main und Obertshausen getragen. 
 
Am 25. Februar 1959 schlossen sich die damaligen Gemeinden Obertshausen, Hausen, 
Lämmerspiel und die Stadt Mühlheim am Main zu dem Abwasserverband Untere Rodau 
zusammen. 1977 wurde die Gemeinde Lämmerspiel zu Mühlheim am Main eingemeindet 
und die Gemeinden Hausen und Obertshausen schlossen sich zusammen. 1979 erhielt 
Obertshausen das Stadtrecht. 
 
Dem Abwasserverband wurde die Aufgabe Bau und Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage 
und Bau und Unterhaltung eines Gruppensammlers von Obertshausen bis zur Kläranlage in 
Mühlheim übertragen. 1996 wurde das Aufgabengebiet durch den Bereich Bau, Betrieb und 
Unterhaltung aller Regenrückhalte- und Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet des Ab-
wasserverbandes erweitert. 
 
Zu den Regenentlastungsanlagen in den Main (Dietesheim, Rodaumündung, Körnerstraße) 
gehören auch entsprechende Hochwasserpumpstationen. 
 
Neben dem Aufgabenbereich Kläranlage, Gruppensammler und Regenentlastungsanlage ist 
der Abwasserverband auch für die Reinigung der Ortskanäle Mühlheim und Obertshausen 
und der Reinigung der Straßensinkkästen zuständig. Der Abwasserverband unterstützt die 
Bauverwaltung Mühlheim und Obertshausen bei der Unterhaltung von Schmutzwasser-
pumpstationen, die in die Ortskanalisation integriert sind. 
 
Zum 1. Januar 2016 wurden zusätzlich die vollständigen Aufgaben des Wasserverbandes zur 
Unterhaltung der Unteren Rodau auf den Abwasserverband Untere Rodau übertragen. 
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6.2  Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt  
 
Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahr-
nehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre Ange-
legenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Zweckverbandes 
sind der Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung. Die Einzelheiten ergeben sich 
aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 
(GVBl. I Seite 307) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 
(GVBl. S. 83, 88). 
 
Die Gebietskörperschaften Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Hainburg, Heusenstamm, 
Langen, Mainhausen, Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Seligen-
stadt und der Landkreis Offenbach bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969. Der Verband ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. 
 
Der Stimmrechtsanteil der Stadt Mühlheim am Main beträgt 8,771 %. 
 
Der Verband ist der Träger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Der Träger unterstützt die 
Sparkasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der 
Sparkasse gegen den Träger oder eine sonstige Verpflichtung des Trägers, der Sparkasse 
Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht.  
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6.3  Regionalverband FrankfurtRheinMain  
 
Der Regionalverband basiert auf dem vom Hessischen Landtag verabschiedeten Gesetz über 
die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, das am 1. April 2011 in Kraft getreten ist. 
 
Zweck des Verbandes ist die Regionalentwicklung zu steuern und zu koordinieren. Nach § 7 
des Gesetzes über die Metropolregion FrankfurtRheinMain (MetropolG) besteht der Pla-
nungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main fort und führt nun den Namen 
Regionalverband FrankfurtRheinMain.  
 
Der Verband ist nach § 13 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KGG) und § 5 
MetropolG ein Pflichtverband.  
 
Die Aufgaben bestehen in der Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungs-
planes sowie der Aufstellung und Änderung des Landschaftsplanes für das Gebiet des 
Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main. Organe des Regionalverbandes sind die Verbands-
kammer und der Regionalvorstand. Für deren Tätigkeiten gelten die Hessische Gemeinde-
ordnung und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein/Main. 
 
Der Stimmrechtsanteil der Stadt Mühlheim am Main beträgt 1,075 %.  
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6.4  ekom21 - KGRZ Hessen  
 
Die Körperschaft des öffentlichen Rechts, ekom21 - KGRZ Hessen, hat die Aufgabe Daten-
verarbeitungsverfahren, Datenverarbeitungsleistungen und Datenübertragungsnetze sowie 
IT-Dienstleistungen aller Art zur Erledigung oder Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben 
mit technikunterstützter Informationsverarbeitung zur Verfügung zu stellen und zu unter-
halten. 
 
Der Stimmrechtsanteil der Stadt Mühlheim am Main beträgt 0,12 %.  
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6.5  Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF)  
 
 
Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) organisiert den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) für den Kreis Offenbach. Zu ihren Aufgaben gehört die Planung des 
lokalen und regionalen Busliniennetzes. Sie erstellt den kreisweiten Fahrplan und kümmert 
sich um die Finanzierung der Angebote. 
 
Sie führt Ausschreibungen für die Vergabe der Verkehrsleistungen durch. Auch der Verkauf 
von Fahr-, Zeit- und Schülerkarten gehört zu ihren Aufgaben. Bei der kvgOF arbeiten 
27 Mobilitätsexperten für eine zuverlässige und sichere Beförderung von Fahrgästen im 
gesamten Kreis Offenbach.  
 
Die Stadt Mühlheim am Main ist mit 1.790,00 € an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 
mbH beteiligt. 
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6.6  Maingau Energie GmbH   
 
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verteilung und der Verkauf von 
Energie, die Erschließung von Baugebieten, die Errichtung und der Betrieb der hierzu 
erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, die Einrichtung, der 
Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen dieser Art, die Betriebsführung solcher Unternehmen und der Betrieb aller, den 
Gesellschaftszwecken unmittelbar oder mittelbar dienenden Geschäfte. 
 
Die Stadt Mühlheim am Main ist mit 2,63 % an der Maingau Energie GmbH beteiligt. 
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6.7  Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR   
 
Die beteiligten Kommunen wollen ihr Engagement im Bereich einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung ihrer Kommunalwälder als Element der Daseinsvorsorge für ihre Bevölkerung 
und die Öffentlichkeit aufrechterhalten und vertiefen. Im Rahmen einer multifunktionalen 
Waldwirtschaft sind Elemente der Erholungsangebote, der Landschaftspflege, des Natur- 
und Biotopschutzes, des Arbeitsplatzerhalts und Bereitstellung des nachwachsenden Roh-
stoffes Holz zu beachten. Fast jegliche forstliche Maßnahme der Waldpflege ist mit dem An-
fall von Holz als Rohstoff, mit Holzerntemaßnahmen und dem Erfordernis einer fachlich 
qualifizierten personellen Betreuung behaftet. Um diese Maßnahmen dauerhaft sicher zu 
stellen, organisiert das Holzkontor Darmstadt Dieburg-Offenbach AöR den Abfluss und die 
Vermarktung der anfallenden Hölzer durch eigenes Personal und/oder Beauftragung 
Dritter. 
 
Die Stadt Mühlheim am Main ist am Stammkapital von 50.000 € mit 1.351,36 € am Holz-
kontor beteiligt. 
 


